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Fassung 2018

aLLgEMEInER TEIL

I. gRunDREgELn FÜR DIE BEZIEHung ZWIsCHEn KunDE  
 unD KREDITInsTITuT

a. geltungsbereich und Änderungen der allgemeinen  
 geschäftsbedingungen

1. geltungsbereich

Z 1	 (1)	 Diese	 Allgemeinen	 Geschäftsbedingungen	 (im	 Folgenden	 AGB)	
gelten	für	die	gesamte	Geschäftsverbindung	im	Zusammenhang	mit	Zah-
lungskonten	 mit	 grundlegenden	 Funktionen	 zwischen	 dem	 Kunden	 und	
allen	 inländischen	 Geschäftsstellen	 des	 Kreditinstituts.	 Die	 Geschäftsver-
bindung	umfasst	alle	einzelnen	Geschäftsbeziehungen	im	Zusammenhang	
mit	Zahlungskonten	mit	grundlegenden	Funktionen	zwischen	dem	Kunden	
und	dem	Kreditinstitut	und	damit	auch	alle	Rahmenverträge	für	Zahlungs-
dienste	 (zB.	 Zahlungskontovertrag	 oder	 Kartenvertrag).	 Vorrangig	 gelten	
Bestimmungen	 in	 mit	 dem	 Kunden	 getroffenen	 Vereinbarungen	 oder	 in	
Sonderbedingungen.

2. Änderungen der agB und der Rahmenverträge 

Z 2	(1)	Soweit	nicht	von	Abs.	(6)	erfasst,	werden	Änderungen	dieser	AGB	
dem	Kunden	vom	Kreditinstitut	spätestens	2	Monate	vor	dem	vorgeschla-
genen	 Zeitpunkt	 ihres	 Inkrafttretens	 angeboten.	 Dabei	 werden	 die	 vom	
Änderungsangebot	 betroffenen	 Bestimmungen	 und	 die	 vorgeschlagenen	
Änderungen	in	einer	Gegenüberstellung	dargestellt.	Die	Zustimmung	des	
Kunden	gilt	als	erteilt,	wenn	beim	Kreditinstitut	vor	dem	vorgeschlagenen	
Zeitpunkt	des	Inkrafttretens	kein	Widerspruch	des	Kunden	einlangt.	Darauf	
wird	das	Kreditinstitut	den	Kunden	im	Änderungsangebot	hinweisen.
Außerdem	 wird	 das	 Kreditinstitut	 eine	 Gegenüberstellung	 über	 die	 von	
der	Änderung	der	AGB	betroffenen	Bestimmungen	sowie	die	vollständige	
Fassung	der	neuen	AGB	auf	seiner	Homepage	veröffentlichen	und	diese	in	
Schriftform	dem	Kunden	auf	dessen	Verlangen	in	den	Geschäftsstellen	aus-
händigen	oder	postalisch	übermitteln.	Auch	darauf	wird	das	Kreditinstitut	
im	Änderungsangebot	hinweisen.	Das	Änderungsangebot	ist	dem	Kunden	
mitzuteilen.	Dies	erfolgt	auf	dem	Postweg	oder	–	sofern	mit	dem	Kunden	
derartige	 Änderungsangebote	 im	 Wege	 des	 Internetbanking	 (Oberbank	
Kundenportal)	vereinbart	wurden	–	durch	Bereitstellung	im	elektronischen	
Postfach.	Über	diese	Bereitstellung	wird	der	Kunde	gesondert	per	Post	in-
formiert	oder	–	wenn	mit	dem	Kunden	vereinbart	–	mittels	E-Mail	an	die	
von	 ihm	 im	 Internetbanking-Vertrag	 (Portalvertrag)	 bekanntgegebene	 E-
Mail-Adresse	für	Alerting	oder	mittels	SMS	an	die	von	ihm	dafür	bekannt-
gegebene	Rufnummer	des	Mobiltelefons.	Das	Änderungsangebot	und	 im	
Falle	 der	 Bereitstellung	 im	 elektronischen	 Postfach	 auch	 die	 Information	
über	diese	Bereitstellung	haben	dem	Kunden	spätestens	2	Monate	vor	dem	
vorgeschlagenen	Zeitpunkt	des	Inkrafttretens	der	Änderungen	zuzugehen.

B. abgabe von Erklärungen

3. Erklärungen des Kreditinstituts; Entgeltaufstellung  
 nach § 8 VZKg

Z 5	(1)	Erklärungen	und	Informationen,	die	das	Kreditinstitut	dem	Kunden	
mitzuteilen	 oder	 zugänglich	 zu	 machen	 hat,	 erhält	 der	 Kunde	 auf	 Papier	
oder	–	bei	Vorliegen	einer	entsprechenden	Vereinbarung	–	auf	einem	ande-
ren	dauerhaften	Datenträger.

C. Verfügungsberechtigung nach dem Tod des Kunden

Z 6	Das	Kreditinstitut	wird,	sobald	es	vom	Ableben	eines	Kunden	Kenntnis	
erhält,	 Dispositionen	 aufgrund	 eines	 speziellen	 Beschlusses	 des	 Abhand-
lungsgerichts	oder	eines	Einantwortungsbeschlusses	zulassen.

allgemeine geschäftsbedingungen der Oberbank für Zahlungskonten  
mit grundlegenden Funktionen
Gegenüberstellung der geänderten Bestimmungen 

Fassung 2020

aLLgEMEInER TEIL

I. gRunDREgELn FÜR DIE BEZIEHung ZWIsCHEn KunDE  
 unD KREDITInsTITuT

a. geltungsbereich und Änderungen der allgemeinen  
 geschäftsbedingungen

1. geltungsbereich

Z 1	(1)	Diese	Allgemeinen	Geschäftsbedingungen	(im	Folgenden	AGB)	gel-
ten	ab	Vereinbarung	für	die	gesamte	Geschäftsverbindung	im	Zusammen-
hang	 mit	 Zahlungskonten	 mit	 grundlegenden	 Funktionen	 zwischen	 dem	
Kunden	und	allen	inländischen	Geschäftsstellen	des	Kreditinstituts.	Die	Ge-
schäftsverbindung	umfasst	alle	einzelnen	Geschäftsbeziehungen	(das	sind	
die	einzelnen	Vertragsverhältnisse)	im	Zusammenhang	mit	Zahlungskonten	
mit	grundlegenden	Funktionen	zwischen	dem	Kunden	und	dem	Kreditin-
stitut	 und	 damit	 auch	 alle	 Rahmenverträge	 für	 Zahlungsdienste	 (zB.	 Zah-
lungskontovertrag	oder	Kartenvertrag).	Vorrangig	gelten	Bestimmungen	in	
mit	dem	Kunden	getroffenen	Vereinbarungen	oder	in	Sonderbedingungen.

2. Änderungen der agB und der Rahmenverträge 

Z 2	(1)	Soweit	nicht	von	Abs.	(6)	erfasst,	werden	Änderungen	dieser	AGB	
dem	Kunden	vom	Kreditinstitut	spätestens	2	Monate	vor	dem	vorgeschla-
genen	 Zeitpunkt	 ihres	 Inkrafttretens	 angeboten.	 Dabei	 werden	 die	 vom	
Änderungsangebot	 betroffenen	 Bestimmungen	 und	 die	 vorgeschlagenen	
Änderungen	in	einer	Gegenüberstellung	dargestellt.	Die	Zustimmung	des	
Kunden	gilt	als	erteilt,	wenn	beim	Kreditinstitut	vor	dem	vorgeschlagenen	
Zeitpunkt	des	Inkrafttretens	kein	Widerspruch	des	Kunden	einlangt.	Darauf	
wird	das	Kreditinstitut	den	Kunden	im	Änderungsangebot	hinweisen.
Außerdem	 wird	 das	 Kreditinstitut	 eine	 Gegenüberstellung	 über	 die	 von	
der	Änderung	der	AGB	betroffenen	Bestimmungen	sowie	die	vollständige	
Fassung	der	neuen	AGB	auf	seiner	Homepage	veröffentlichen	und	diese	in	
Schriftform	dem	Kunden	auf	dessen	Verlangen	in	den	Geschäftsstellen	aus-
händigen	oder	postalisch	übermitteln.	Auch	darauf	wird	das	Kreditinstitut	
im	Änderungsangebot	hinweisen.	Das	Änderungsangebot	ist	dem	Kunden	
mitzuteilen.	Dies	erfolgt	auf	dem	Postweg	oder	–	sofern	mit	dem	Kunden	
derartige	 Änderungsangebote	 im	 Wege	 des	 Internetbanking	 (Oberbank	
Kundenportal)	vereinbart	wurden	–	durch	Bereitstellung	im	elektronischen	
Postfach.	Über	diese	Bereitstellung	wird	der	Kunde	gesondert	per	Post	in-
formiert	oder	–	wenn	mit	dem	Kunden	vereinbart	–	mittels	E-Mail	an	die	
von	 ihm	 im	 Internetbanking-Vertrag	 (Portalvertrag)	 bekanntgegebene	
E-Mail-Adresse	 für	 Alerting	 oder	 durch	 Push-Nachricht	 mittels	 Oberbank	
App.	Das	Änderungsangebot	und	im	Falle	der	Bereitstellung	im	elektroni-
schen	Postfach	auch	die	Information	über	diese	Bereitstellung	haben	dem	
Kunden	spätestens	2	Monate	vor	dem	vorgeschlagenen	Zeitpunkt	des	In-
krafttretens	der	Änderungen	zuzugehen.

B. abgabe von Erklärungen

3. Erklärungen des Kreditinstituts; Entgeltaufstellung  
 nach § 8 VZKg

Z 5	(1)	Erklärungen	und	Informationen,	die	das	Kreditinstitut	dem	Kunden	
mitzuteilen	 oder	 zugänglich	 zu	 machen	 hat,	 erhält	 der	 Kunde	 auf	 Papier	
oder	–	bei	Vorliegen	einer	entsprechenden	Vereinbarung	–	auf	einem	ande-
ren	dauerhaften	Datenträger	(zB	auf	elektronischem	Weg	im	Rahmen	des	
Internetbanking	(Oberbank	Kundenportal)).

C. Verfügungsberechtigung nach dem Tod des Kunden

Z 6	Das	Kreditinstitut	wird,	sobald	es	vom	Ableben	eines	Kunden	Kenntnis	
erhält,	 Dispositionen	 aufgrund	 eines	 speziellen	 Beschlusses	 des	 Abhand-
lungsgerichts,	einer	Amtsbestätigung	über	das	Vertretungsrecht	des	(der)	
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E. Mitwirkungspflichten und Haftung des Kunden

2. Bekanntgabe wesentlicher Änderungen

b) Vertretungsberechtigung

Z 11	(1)	Der	Kunde	hat	dem	Kreditinstitut	das	Erlöschen	oder	Änderungen	
einer	 diesem	 bekannt	 gegebenen	 Vertretungsberechtigung	 einschließlich	
der	Verfügungs-	und	Zeichnungsberechtigung	(Z	24	und	25)	–	unverzüglich	
schriftlich	mitzuteilen	und	durch	geeignete	Urkunden	nachzuweisen.

(2)	Eine	dem	Kreditinstitut	bekannt	gegebene	Vertretungsberechtigung	gilt	
bis	zur	schriftlichen	Mitteilung	des	Erlöschens	oder	einer	Änderung	im	bis-
herigen	Umfang	weiter,	es	sei	denn,	dass	dem	Kreditinstitut	das	Erlöschen	
oder	die	Änderung	bekannt	oder	aus	grober	Fahrlässigkeit	unbekannt	war.	
Dies	gilt	 insbesondere	auch	dann,	wenn	das	Erlöschen	oder	die	Änderung	
der	 Vertretungsberechtigung	 in	 einem	 öffentlichen	 Register	 eingetragen	
und	eine	diesbezügliche	Veröffentlichung	erfolgt	ist.

c) geschäftsfähigkeit 

Z 12	Jeder	Verlust	und	jede	Einschränkung	der	Geschäftsfähigkeit	des	Kun-
den	sind	dem	Kreditinstitut	unverzüglich	schriftlich	anzuzeigen.

4. sorgfalt bei Verwendung von Zahlungsinstrumenten

Z 14	Der	Kunde	hat	bei	der	Nutzung	eines	Zahlungsinstruments,	das	verein-
barungsgemäß	zur	Erteilung	eines	Auftrags	an	das	Kreditinstitut	verwendet	
werden	kann,	alle	zumutbaren	Vorkehrungen	zu	treffen,	um	die	personali-
sierten	Sicherheitsmerkmale	vor	unbefugten	Zugriffen	zu	schützen	(Konto-
informationsdienstleister	und	Zahlungsauslösedienstleister	gelten	nicht	als	
unbefugt).	Der	Kunde	hat	den	Verlust,	Diebstahl,	die	missbräuchliche	Ver-
wendung	oder	die	sonstige	nicht	autorisierte	Nutzung	des	Zahlungsinstru-
ments	unverzüglich,	sobald	er	davon	Kenntnis	hat,	dem	Kreditinstitut	oder	
der	von	diesem	benannten	Stelle	anzuzeigen.

5. Erhebung von Einwendungen

6. Übersetzungen 

g. Beendigung der geschäftsverbindung

1. Kündigung 

Z 20	(1)	Der	Kunde	kann	einen	Rahmenvertrag	für	Zahlungsdienste,	insbe-
sondere	den	Zahlungskontovertrag,	jederzeit	unter	Einhaltung	einer	Kündi-
gungsfrist	von	1	Monat	kostenlos	kündigen.	Das	Recht	zur	kostenlosen	und	
fristlosen	Kündigung	eines	Rahmenvertrags	für	Zahlungsdienste,	insbeson-
dere	des	Zahlungskontovertrags,	anlässlich	einer	vom	Kreditinstitut	vorge-
schlagenen	 Änderung	 der	 AGB	 oder	 eines	 Rahmenvertrags	 für	 Zahlungs-
dienste,	insbesondere	des	Zahlungskontovertrags	(Z	2)	bleibt	unberührt.
Bei	 Vorliegen	 eines	 wichtigen	 Grundes	 kann	 der	 Kunde	 die	 gesamte	 Ge-
schäftsverbindung	 oder	 einzelne	 Teile	 davon	 jederzeit	 mit	 sofortiger	 Wir-
kung	kündigen.

2. Rechtsfolgen 

Z 20a	(1)	Mit	Beendigung	der	gesamten	Geschäftsverbindung	oder	einzel-
ner	Teile	davon	werden	daraus	geschuldete	Beträge	sofort	fällig.	Der	Kunde	
ist	außerdem	verpflichtet,	das	Kreditinstitut	von	allen	für	ihn	übernomme-
nen	Verpflichtungen	zu	befreien.

(3)	Im	Falle	der	Beendigung	der	gesamten	Geschäftsverbindung	oder	einzel-
ner	Teile	davon	wird	das	Kreditinstitut	dem	Kunden,	die	für	einen	bestimm-
ten	 Zeitraum	 im	 Voraus	 bezahlten	 Entgelte	 für	 Zahlungsdienste	 anteilig	
erstatten.

H. sperre von Zahlungsinstrumenten und Zugangsverweigerung zu   
 Zahlungskonten durch das Kreditinstitut

Erben	gemäß	§	810	ABGB,	eines	europäischen	Nachlasszeugnisses	oder	ei-
nes	Einantwortungsbeschlusses	zulassen.

E. Mitwirkungspflichten und Haftung des Kunden

2. Bekanntgabe wesentlicher Änderungen

b) Vertretungsberechtigung

Z 11	(1)	Der	Kunde	hat	dem	Kreditinstitut	das	Erlöschen	oder	Änderungen	
einer	 diesem	 bekannt	 gegebenen	 Vertretungsberechtigung	 einschließlich	
der	Verfügungs-	und	Zeichnungsberechtigung	(Z	24	und	25)	–	unverzüglich	
schriftlich	mitzuteilen	und	durch	geeignete	Urkunden	nachzuweisen.

(2)	Eine	dem	Kreditinstitut	bekannt	gegebene	Vertretungsberechtigung	gilt	
bis	zur	schriftlichen	Mitteilung	des	Erlöschens	oder	einer	Änderung	im	bis-
herigen	Umfang	weiter,	es	sei	denn,	dass	dem	Kreditinstitut	das	Erlöschen	
oder	die	Änderung	bekannt	oder	aus	grober	Fahrlässigkeit	unbekannt	war.	
Dies	gilt	 insbesondere	auch	dann,	wenn	das	Erlöschen	oder	die	Änderung	
der	 Vertretungsberechtigung	 in	 einem	 öffentlichen	 Register	 eingetragen	
und	eine	diesbezügliche	Veröffentlichung	erfolgt	ist.

c) geschäftsfähigkeit

Z 12	Jeder	Verlust	und	jede	Einschränkung	der	Geschäftsfähigkeit	des	Kun-
den	sind	dem	Kreditinstitut	unverzüglich	schriftlich	anzuzeigen.

entfällt

Z 14 entfällt

4. Erhebung von Einwendungen

5.	Übersetzungen	

g. Beendigung der geschäftsverbindung

2. Kündigung 

Z 20	(1)	Der	Kunde	kann	einen	Rahmenvertrag	für	Zahlungsdienste,	insbe-
sondere	den	Zahlungskontovertrag,	jederzeit	unter	Einhaltung	einer	Kündi-
gungsfrist	von	1	Monat	kostenlos	kündigen.	Das	Recht	zur	kostenlosen	und	
fristlosen	Kündigung	eines	Rahmenvertrags	für	Zahlungsdienste,	insbeson-
dere	des	Zahlungskontovertrags,	anlässlich	einer	vom	Kreditinstitut	vorge-
schlagenen	 Änderung	 der	 AGB	 oder	 eines	 Rahmenvertrags	 für	 Zahlungs-
dienste,	insbesondere	des	Zahlungskontovertrags	(Z	2)	bleibt	unberührt.
Bei	 Vorliegen	 eines	 wichtigen	 Grundes	 kann	 der	 Kunde	 die	 gesamte	 Ge-
schäftsverbindung	oder	einzelne	Geschäftsbeziehungen	jederzeit	mit	sofor-
tiger	Wirkung	kündigen.

2. Rechtsfolgen

Z 20a	(1)	Mit	Beendigung	der	gesamten	Geschäftsverbindung	oder	einzel-
ner	Geschäftsbeziehungen	werden	daraus	geschuldete	Beträge	sofort	fällig.	
Der	 Kunde	 ist	 außerdem	 verpflichtet,	 das	 Kreditinstitut	 von	 allen	 für	 ihn	
übernommenen	Verpflichtungen	zu	befreien.

(3)	 Im	Falle	der	Beendigung	der	gesamten	Geschäftsverbindung	oder	ein-
zelner	 Geschäftsbeziehungen	 wird	 das	 Kreditinstitut	 dem	 Kunden,	 die	 für	
einen	 bestimmten	 Zeitraum	 im	 Voraus	 bezahlten	 Entgelte	 für	 Zahlungs-
dienstleistungen	anteilig	erstatten.

H. sperre von Zahlungsinstrumenten und Zugangsverweigerung zu  
 Zahlungskonten durch das Kreditinstitut
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Z 21	 (1)	Das	Kreditinstitut	 ist	berechtigt,	Zahlungsinstrumente,	die	es	an	
den	Kunden	ausgegeben	hat,	zu	sperren,	wenn

	- objektive	Gründe	im	Zusammenhang	mit	der	Sicherheit	des	Zahlungsin-
struments	dies	rechtfertigen,	

	- der	Verdacht	einer	nicht	autorisierten	oder	betrügerischen	Verwendung	
des	Zahlungsinstruments	besteht,	oder

	- im	Fall	eines	Zahlungsinstrumentes	mit	einer	Kreditlinie	ein	beträchtlich	
erhöhtes	Risiko	besteht,	dass	der	Zahler	seiner	Zahlungspflicht	nicht	
nachkommen	kann.

Das	Kreditinstitut	wird	den	Kunden	–	soweit	eine	Bekanntgabe	der	Sperre	
oder	der	Gründe	für	die	Sperre	nicht	eine	gerichtliche	oder	verwaltungsbe-
hördliche	 Anordnung	 verletzen	 bzw.	 österreichischen	 oder	 unionsrechtli-
chen	Rechtsnormen	oder	objektiven	Sicherheitserwägungen	zuwiderlaufen	
würde	–	von	einer	solchen	Sperre	und	deren	Gründen	in	der	mit	dem	Kun-
den	 vereinbarten	 Form	 möglichst	 vor,	 spätestens	 aber	 unverzüglich	 nach	
der	Sperre	informieren.
Sobald	die	Gründe	für	die	Sperre	nicht	mehr	vorliegen,	hat	das	Kreditinsti-
tut	die	Sperre	des	Zahlungsinstruments	aufzuheben	oder	dieses	durch	ein	
neues	Zahlungsinstrument	zu	ersetzen.

II. ERÖFFnung unD FÜHRung VOn KOnTEn

a. Eröffnung von Konten

Z 22	Bei	Eröffnung	eines	Kontos	hat	der	künftige	Kontoinhaber	seine	Iden-
tität	nachzuweisen.	Konten	werden	unter	dem	Namen	des	Kontoinhabers	
und	einer	Nummer	(IBAN)	geführt.

C. Verfügungsberechtigung und Zeichnungsberechtigung

1. Verfügungsberechtigung

Z 24	Zur	Verfügung	über	das	Konto	ist	lediglich	der	Kontoinhaber	berech-
tigt.	 Zu	 seiner	 Vertretung	 sind	 nur	 jene	 Personen	 befugt,	 deren	 Vertre-
tungsberechtigung	sich	aus	dem	Gesetz	ergibt	oder	denen	ausdrücklich	und	
schriftlich	eine	Vollmacht	zur	Verfügung	über	dieses	Konto	erteilt	 wurde;	
sie	 haben	 ihre	 Identität	 und	 Vertretungsberechtigung	 nachzuweisen.	 Bei	
Vorsorgevollmachten,	deren	Wirksamkeit	(=	insbesondere	Eintritt	der	Ge-
schäftsunfähigkeit)	 im	 Österreichischen	 Zentralen	 Vertretungsverzeichnis	
registriert	wurde,	genügt	eine	Vollmacht,	die	allgemein	die	Verfügung	über	
die	Konten	des	Vollmachtgebers	umfasst.

III. gIROVERKEHR

E. Lastschrift

Z 32	(1)	Eine	Lastschrift	liegt	vor,	wenn	der	Zahler	den	Zahlungsempfänger	
mittels	eines	Lastschriftmandats	direkt	und	ohne	Einschaltung	des	Kreditin-
stituts	des	Zahlers	ermächtigt,	zulasten	des	Kontos	des	Zahlers	Beträge	in	
Euro	einzuziehen.
Der	Kunde	(Zahler)	stimmt	der	Belastung	seines	Kontos	mit	Beträgen,	die	
von	 ihm	 ermächtigte	 Dritte	 (Zahlungsempfänger)	 mittels	 Lastschrift	 zu-
lasten	seines	Kontos	beim	Kreditinstitut	einziehen,	zu.	Diese	Zustimmung	
kann	 vom	 Kunden	 jederzeit	 schriftlich	 widerrufen	 werden.	 Ein	 derartiger	
Widerruf	wirkt	ab	dem	seinem	Eingang	beim	Kreditinstitut	folgenden	Ge-
schäftstag.
In	gleicher	Weise	kann	gegenüber	dem	Kreditinstitut	die	Zustimmung	für	
Lastschriften	 eines	 ermächtigten	 Dritten	 auf	 einen	 bestimmten	 Betrag	
oder	eine	bestimmte	Periodizität	oder	beides	begrenzt	werden.	Auch	kann	
der	Kunde	das	Kreditinstitut	beauftragen,	sämtliche	Lastschriften	auf	sein	
Konto	oder	sämtliche	von	einem	oder	mehreren	genannten	Zahlungsemp-
fängern	veranlasste	Lastschriften	zu	blockieren	bzw.	 lediglich	durch	einen	
oder	 mehrere	 genannte	 Zahlungsempfänger	 veranlasste	 Lastschriften	 zu	
autorisieren.

(2)	Das	Kreditinstitut	führt	Lastschriften,	mit	welchen	das	Konto	des	Kun-

Z 21	 (1)	Das	Kreditinstitut	 ist	berechtigt,	Zahlungsinstrumente,	die	es	an	
den	Kunden	ausgegeben	hat,	zu	sperren,	wenn

	- objektive	Gründe	im	Zusammenhang	mit	der	Sicherheit	des	Zahlungsin-
struments	dies	rechtfertigen,	oder

	- der	Verdacht	einer	nicht	autorisierten	oder	betrügerischen	Verwendung	
des	Zahlungsinstruments	besteht,	oder

	- der	Kunde	seinen	Zahlungspflichten	im	Zusammenhang	mit	einer	mit	
dem	Zahlungsinstrument	verbundenen	Überschreitung	des	Überzie-
hungsrahmens	nicht	nachgekommen	ist	und

	- entweder	die	Erfüllung	dieser	Zahlungspflichten	aufgrund	einer	Ver-
schlechterung	oder	Gefährdung	der	Vermögensverhältnisse	des	Kunden	
gefährdet	ist,

	- oder	beim	Kunden	die	Zahlungsunfähigkeit	eingetreten	ist	oder	diese	
unmittelbar	droht.

Das	Kreditinstitut	wird	den	Kunden	–	soweit	eine	Bekanntgabe	der	Sperre	
oder	der	Gründe	für	die	Sperre	nicht	eine	gerichtliche	oder	verwaltungsbe-
hördliche	 Anordnung	 verletzen	 bzw.	 österreichischen	 oder	 unionsrechtli-
chen	Rechtsnormen	oder	objektiven	Sicherheitserwägungen	zuwiderlaufen	
würde	–	von	einer	solchen	Sperre	und	deren	Gründen	in	der	mit	dem	Kun-
den	 vereinbarten	 Form	 möglichst	 vor,	 spätestens	 aber	 unverzüglich	 nach	
der	Sperre	informieren.
Sobald	die	Gründe	für	die	Sperre	nicht	mehr	vorliegen,	hat	das	Kreditinsti-
tut	die	Sperre	des	Zahlungsinstruments	aufzuheben	oder	dieses	durch	ein	
neues	Zahlungsinstrument	zu	ersetzen.

II. ERÖFFnung unD FÜHRung VOn KOnTEn

a. Eröffnung von Konten

Z 22	Bei	Eröffnung	eines	Kontos	hat	der	künftige	Kontoinhaber	seine	Iden-
tität	nachzuweisen.	Konten	werden	unter	dem	Namen	des	Kontoinhabers	
und	einer	Nummer	geführt.

C. Verfügungsberechtigung und Zeichnungsberechtigung

1. Verfügungsberechtigung

Z 24	Zur	Verfügung	über	das	Konto	ist	lediglich	der	Kontoinhaber	berech-
tigt.	 Zu	 seiner	 Vertretung	 sind	 nur	 jene	 Personen	 befugt,	 deren	 Vertre-
tungsberechtigung	 sich	 aus	 dem	 Gesetz	 ergibt	 oder	 denen	 ausdrücklich	
und	schriftlich	eine	Vollmacht	zur	Verfügung	über	dieses	Konto	erteilt	wur-
de;	 sie	 haben	 ihre	 Identität	 und	 Vertretungsberechtigung	 nachzuweisen.	
Bei	Vorsorgevollmachten,	deren	Wirksamkeit	(=	 insbesondere	Eintritt	der	
Entscheidungsunfähigkeit)	 im	 Österreichischen	 Zentralen	 Vertretungsver-
zeichnis	registriert	wurde,	genügt	eine	Vollmacht,	die	allgemein	die	Verfü-
gung	über	die	Konten	des	Vollmachtgebers	umfasst.

III. gIROVERKEHR

E. Lastschrift

Z 32 (1)	Eine	Lastschrift	liegt	vor,	wenn	der	Zahler	den	Zahlungsempfänger	
mittels	eines	Lastschriftmandats	direkt	und	ohne	Einschaltung	des	Kreditin-
stituts	des	Zahlers	ermächtigt,	zulasten	des	Kontos	des	Zahlers	Beträge	in	
Euro	einzuziehen.
Der	Kunde	(Zahler)	stimmt	der	Belastung	seines	Kontos	mit	Beträgen,	die	
von	 ihm	 ermächtigte	 Dritte	 (Zahlungsempfänger)	 mittels	 Lastschrift	 zu-
lasten	seines	Kontos	beim	Kreditinstitut	einziehen,	zu.	Diese	Zustimmung	
kann	 vom	 Kunden	 jederzeit	 schriftlich	 widerrufen	 werden.	 Ein	 derartiger	
Widerruf	wirkt	ab	dem	seinem	Eingang	beim	Kreditinstitut	folgenden	Ge-
schäftstag.
In	gleicher	Weise	kann	gegenüber	dem	Kreditinstitut	die	Zustimmung	für	
Lastschriften	 eines	 ermächtigten	 Dritten	 auf	 einen	 bestimmten	 Betrag	
oder	eine	bestimmte	Periodizität	oder	beides	begrenzt	werden.	Auch	kann	
der	Kunde	das	Kreditinstitut	beauftragen,	sämtliche	Lastschriften	auf	sein	
Konto	oder	sämtliche	von	einem	oder	mehreren	genannten	Zahlungsemp-
fängern	veranlasste	Lastschriften	zu	blockieren	bzw.	 lediglich	durch	einen	
oder	 mehrere	 genannte	 Zahlungsempfänger	 veranlasste	 Lastschriften	 zu	
autorisieren.

(2)	Das	Kreditinstitut	führt	Lastschriften,	mit	welchen	das	Konto	des	Kun-
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den	 belastet	 werden	 soll,	 aufgrund	 der	 vom	 einziehenden	 Kreditinstitut	
übermittelten	IBAN	durch.	Die	Angaben	zur	IBAN	stellen	den	Kundeniden-
tifikator	dar,	anhand	dessen	die	Lastschrift	durchgeführt	wird.	Werden	von	
der	einziehenden	Bank	darüber	hinausgehende	Angaben	zum	Kunden,	ins-
besondere	der	Name	des	Kontoinhabers	des	Kontos,	von	dem	eingezogen	
werden	soll,	gemacht,	dienen	diese	daher	lediglich	zu	Dokumentationszwe-
cken	und	bleiben	bei	der	Ausführung	der	Lastschrift	unbeachtet.

IV. ÄnDERung VOn EnTgELTEn

a. Änderungen von Entgelten für die in § 25 Verbraucher- 
 zahlungskontogesetz (VZKg) genannten Dienste

Z 33	(1)	Änderungen	der	in	einem	Rahmenvertrag	für	Zahlungskonten	mit	
grundlegenden	Funktionen	vereinbarten	Entgelte	für	die	in	§	25	(1)	VZKG	
genannten	 Dienste	 werden	 dem	 Kunden	 vom	 Kreditinstitut	 spätestens	 2	
Monate	vor	dem	vorgeschlagenen	Zeitpunkt	ihres	Inkrafttretens	angeboten.	
Die	 Zustimmung	 des	 Kunden	 zu	 diesen	 Änderungen	 gilt	 als	 erteilt,	 wenn	
beim	Kreditinstitut	vor	dem	vorgeschlagenen	Zeitpunkt	des	 Inkrafttretens	
kein	Widerspruch	des	Kunden	einlangt.	Darauf	wird	das	Kreditinstitut	den	
Kunden	im	Änderungsangebot,	das	dem	Kunden	mitzuteilen	ist	und	in	dem	
das	Ausmaß	der	Änderung	darzustellen	ist,	hinweisen.
Diese	Mitteilung	erfolgt	auf	dem	Postweg	oder	–	sofern	mit	dem	Kunden	
derartige	 Änderungsangebote	 im	 Wege	 des	 Internetbanking	 (Oberbank	
Kundenportal)	vereinbart	wurden	–	durch	Bereitstellung	im	elektronischen	
Postfach.
Über	 diese	 Bereitstellung	 wird	 der	 Kunde	 gesondert	 per	 Post	 informiert	
oder	–	wenn	mit	ihm	vereinbart	–	mittels	E-Mail	an	die	von	ihm	im	Internet-
banking-Vertrag	(Portalvertrag)	bekanntgegebene	E-Mail-	Adresse	für	Aler-
ting	oder	mittels	SMS	an	die	von	ihm	dafür	bekanntgegebene	Rufnummer	
des	Mobiltelefons.	Das	Änderungsangebot	und	im	Falle	der	Bereitstellung	
im	elektronischen	Postfach	auch	die	 Information	über	diese	Bereitstellung	
haben	 dem	 Kunden	 spätestens	 2	 Monate	 vor	 dem	 vorgeschlagenen	 Zeit-
punkt	 des	 Inkrafttretens	 der	 Änderungen	 zuzugehen.	 Der	 Kunde	 hat	 das	
Recht,	 den	 Rahmenvertrag	 bis	 zum	 Inkrafttreten	 der	 Änderung	 kostenlos	
fristlos	zu	kündigen.	Auch	darauf	wird	das	Kreditinstitut	 im	Änderungsan-
gebot	hinweisen.

B. Änderungen von Entgelten für Zahlungsdienste, die über die in 
 § 25 (1) VZKg genannten Dienste hinausgehen 

Z 34	 (1)	 Änderungen	 der	 in	 einem	 Rahmenvertrag	 für	 Zahlungsdienste	
(insbesondere	 des	 Zahlungskontovertrags)	 vereinbarten	 Entgelte	 für	 die	
im	Rahmenvertrag	vereinbarten	Leistungen,	die	über	die	in	§	25	(1)	VZKG	
genannten	 Dienste	 hinausgehen,	 werden	 dem	 Kunden	 vom	 Kreditinstitut	
spätestens	2	Monate	vor	dem	vorgeschlagenen	Zeitpunkt	ihres	Inkrafttre-
tens	angeboten.	Die	Zustimmung	des	Kunden	zu	diesen	Änderungen	gilt	als	
erteilt,	 wenn	 beim	 Kreditinstitut	 vor	 dem	 vorgeschlagenen	 Zeitpunkt	 des	
Inkrafttretens	kein	Widerspruch	des	Kunden	einlangt.	Darauf	wird	das	Kre-
ditinstitut	den	Kunden	im	Änderungsangebot,	das	dem	Kunden	mitzuteilen	
ist	und	in	dem	das	Ausmaß	der	Änderung	darzustellen	ist,	hinweisen.
Diese	Mitteilung	erfolgt	auf	dem	Postweg	oder	–	sofern	mit	dem	Kunden	
derartige	 Änderungsangebote	 im	 Wege	 des	 Internetbanking	 (Oberbank	
Kundenportal)	vereinbart	wurden	–	durch	Bereitstellung	im	elektronischen	
Postfach.
Über	 diese	 Bereitstellung	 wird	 der	 Kunde	 gesondert	 per	 Post	 informiert	
oder	–	wenn	mit	ihm	vereinbart	–	mittels	E-Mail	an	die	von	ihm	im	Internet-
banking-Vertrag	(Portalvertrag)	bekanntgegebene	E-Mail-	Adresse	für	Aler-
ting	oder	mittels	SMS	an	die	von	ihm	dafür	bekanntgegebene	Rufnummer	
des	Mobiltelefons.	Das	Änderungsangebot	und	im	Falle	der	Bereitstellung	
im	elektronischen	Postfach	auch	die	 Information	über	diese	Bereitstellung	
haben	 dem	 Kunden	 spätestens	 2	 Monate	 vor	 dem	 vorgeschlagenen	 Zeit-
punkt	 des	 Inkrafttretens	 der	 Änderungen	 zuzugehen.	 Der	 Kunde	 hat	 das	
Recht,	 den	 Rahmenvertrag	 bis	 zum	 Inkrafttreten	 der	 Änderung	 kostenlos	
fristlos	zu	kündigen.	Auch	darauf	wird	das	Kreditinstitut	 im	Änderungsan-
gebot	hinweisen.

den	 belastet	 werden	 soll,	 aufgrund	 der	 vom	 einziehenden	 Kreditinstitut	
übermittelten	IBAN	durch.	Die	Angaben	zur	IBAN	stellen	den	Kundeniden-
tifikator	dar,	anhand	dessen	die	Lastschrift	durchgeführt	wird.	Werden	vom	
einziehenden	Kreditinstitut	darüber	hinausgehende	Angaben	zum	Kunden,	
insbesondere	der	Name	des	Kontoinhabers	des	Kontos,	von	dem	eingezo-
gen	werden	soll,	gemacht,	dienen	diese	daher	lediglich	zu	Dokumentations-
zwecken	und	bleiben	bei	der	Ausführung	der	Lastschrift	unbeachtet.

IV. ÄnDERung VOn EnTgELTEn

a. Änderungen von Entgelten für die in § 25 Verbraucher- 
 zahlungskontogesetz (VZKg) genannten Dienste

Z 33	(1)	Änderungen	der	in	einem	Rahmenvertrag	für	Zahlungskonten	mit	
grundlegenden	Funktionen	vereinbarten	Entgelte	für	die	in	§	25	(1)	VZKG	
genannten	 Dienste	 werden	 dem	 Kunden	 vom	 Kreditinstitut	 spätestens	 2	
Monate	vor	dem	vorgeschlagenen	Zeitpunkt	ihres	Inkrafttretens	angeboten.	
Die	 Zustimmung	 des	 Kunden	 zu	 diesen	 Änderungen	 gilt	 als	 erteilt,	 wenn	
beim	Kreditinstitut	vor	dem	vorgeschlagenen	Zeitpunkt	des	 Inkrafttretens	
kein	Widerspruch	des	Kunden	einlangt.	Darauf	wird	das	Kreditinstitut	den	
Kunden	im	Änderungsangebot,	das	dem	Kunden	mitzuteilen	ist	und	in	dem	
das	Ausmaß	der	Änderung	darzustellen	ist,	hinweisen.
Diese	Mitteilung	erfolgt	auf	dem	Postweg	oder	–	sofern	mit	dem	Kunden	
derartige	 Änderungsangebote	 im	 Wege	 des	 Internetbanking	 (Oberbank	
Kundenportal)	vereinbart	wurden	–	durch	Bereitstellung	im	elektronischen	
Postfach.
Über	 diese	 Bereitstellung	 wird	 der	 Kunde	 gesondert	 per	 Post	 informiert	
oder	–	wenn	mit	ihm	vereinbart	–	mittels	E-Mail	an	die	von	ihm	im	Internet-
banking-Vertrag	(Portalvertrag)	bekanntgegebene	E-Mail-	Adresse	für	Aler-
ting	oder	durch	Push	Nachricht	mittels	Oberbank	App	an	die	von	ihm	dafür	
bekanntgegebene	 Rufnummer	 des	 Mobiltelefons.	 Das	 Änderungsangebot	
und	im	Falle	der	Bereitstellung	im	elektronischen	Postfach	auch	die	Informa-
tion	über	diese	Bereitstellung	haben	dem	Kunden	spätestens	2	Monate	vor	
dem	vorgeschlagenen	Zeitpunkt	des	Inkrafttretens	der	Änderungen	zuzuge-
hen.	Der	Kunde	hat	das	Recht,	den	Rahmenvertrag	bis	zum	Inkrafttreten	der	
Änderung	kostenlos	fristlos	zu	kündigen.	Auch	darauf	wird	das	Kreditinstitut	
im	Änderungsangebot	hinweisen.

B. Änderungen von Entgelten für Zahlungsdienste, die über die in  
     § 25 (1) VZKg genannten Dienste hinausgehen

Z 34	 (1)	 Änderungen	 der	 in	 einem	 Rahmenvertrag	 für	 Zahlungsdienste	
(insbesondere	 des	 Zahlungskontovertrags)	 vereinbarten	 Entgelte	 für	 die	
im	Rahmenvertrag	vereinbarten	Leistungen,	die	über	die	in	§	25	(1)	VZKG	
genannten	 Dienste	 hinausgehen,	 werden	 dem	 Kunden	 vom	 Kreditinstitut	
spätestens	2	Monate	vor	dem	vorgeschlagenen	Zeitpunkt	ihres	Inkrafttre-
tens	angeboten.	Die	Zustimmung	des	Kunden	zu	diesen	Änderungen	gilt	als	
erteilt,	 wenn	 beim	 Kreditinstitut	 vor	 dem	 vorgeschlagenen	 Zeitpunkt	 des	
Inkrafttretens	kein	Widerspruch	des	Kunden	einlangt.	Darauf	wird	das	Kre-
ditinstitut	den	Kunden	im	Änderungsangebot,	das	dem	Kunden	mitzuteilen	
ist	und	in	dem	das	Ausmaß	der	Änderung	darzustellen	ist,	hinweisen.
Diese	Mitteilung	erfolgt	auf	dem	Postweg	oder	–	sofern	mit	dem	Kunden	
derartige	 Änderungsangebote	 im	 Wege	 des	 Internetbanking	 (Oberbank	
Kundenportal)	vereinbart	wurden	–	durch	Bereitstellung	im	elektronischen	
Postfach.
Über	 diese	 Bereitstellung	 wird	 der	 Kunde	 gesondert	 per	 Post	 informiert	
oder	–	wenn	mit	ihm	vereinbart	–	mittels	E-Mail	an	die	von	ihm	im	Internet-
banking-Vertrag	(Portalvertrag)	bekanntgegebene	E-Mail-	Adresse	für	Aler-
ting	oder	durch	Push-Nachricht	mittels	Oberbank	App	an	die	von	ihm	dafür	
bekanntgegebene	 Rufnummer	 des	 Mobiltelefons.	 Das	 Änderungsangebot	
und	im	Falle	der	Bereitstellung	im	elektronischen	Postfach	auch	die	Informa-
tion	über	diese	Bereitstellung	haben	dem	Kunden	spätestens	2	Monate	vor	
dem	vorgeschlagenen	Zeitpunkt	des	Inkrafttretens	der	Änderungen	zuzuge-
hen.	Der	Kunde	hat	das	Recht,	den	Rahmenvertrag	bis	zum	Inkrafttreten	der	
Änderung	kostenlos	fristlos	zu	kündigen.	Auch	darauf	wird	das	Kreditinstitut	
im	Änderungsangebot	hinweisen.
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